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An die Verladerschaft nach USA / Kanada / Mexiko   
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie in Kürze über die ab 12. Dezember 2003  in Kraft tretenden Bestimmungen der FDA 
(U.S. Food and Drug Administration) zur Einfuhr von Lebens- und Futtermitteln in die 
USA/Kanada/Mexico (via US Hafen) informieren: 
 

1. Registrierung von Anlagen und Standorten zur Lebens- und Futtermittelherstellung 
 

Alle in USA oder anderweitig ansässigen Firmen, die zum Verbrauch in den USA bestimmte 
Lebens- und Futtermittel herstellen, verarbeiten, verpacken oder lagern, müssen ihre 
entsprechenden Anlagen/Standorte bis zum 12. Dezember 2003 bei der FDA registrieren. 
Dies ist ab dem 16. Oktober 2003 möglich , z.B. auch per Internet unter www.fda.gov/furls. 
Nicht in den USA ansässige Unternehmen können diese Registrierung jedoch nur über einen 
in den USA ansässigen Vertreter vornehmen lassen. 
 

2. Anzeigepflicht für Lebens- und Futtermittelimporte in die USA  
 
Vor Ankunft von Lebens- und Futtermitteln in den USA müssen Importeure/Agenten  via 
ABI/ACS oder FDA Prior Notice System die relevanten Informationen an die FDA melden. 
Die Meldung darf frühestens 5 Tage vor Ankunft erfolgen, muß aber spätestens 8 Stunden vor 
Schiffsankunft erfolgt sein. 
Dies ist ab dem 12. Dezember 2003 möglich. 
 

Exakte weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der offiziellen Website unter 
www.fda.gov/oc/bioterrorism/furls/ 
 


